
Gründungsformalien und Steuern
- was muss ein Existenzgründer beachten?

Referent: Dr. Philipp Unkelbach
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Fachberater für 
Internationales Steuerrecht 

11. 07. 2015 14.15 – 16.00 Uhr
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Vorstellung Referent
• Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und FB f. Int. StR.
• Geschäftsführer der Unkelbach Treuhand GmbH, eine 

mittelständische Beratungsgesellschaft mit Sitz in 
Freiburg 

• Arbeitsschwerpunkte: Beratung von Existenzgründern 
und KMU, Businessplanerstellung, nationales und 
internationales Bilanzrecht, internationales Steuerrecht

• Gefördertes Gründercoaching möglich, gelisteter Berater 
bei RKW, KfW und BWHM (keine Förderung von Steuer-
und Rechtsberatung)
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1. Der Gründungsprozess im Detail

Die einzelnen Schritte sind abhängig von der 
gewählten Rechtsform. 

Mögliche Motive:

Ideale 
RechtsformSteuerbelastung

Haftungsaspekte

Offenlegung Kapitalbedarf

Image 

Kosten
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• Einzelunternehmen, e. K., GbR, OHG, KG, stille 
Gesellschaft

Einzelunternehmen/ 
Personengesellschaft

• GmbH, AG, eingetragene Genossenschaft, UG 
(haftungsbeschränkt)

Kapitalgesellschaft

• GmbH & Co. KG, UG (haftungsbeschränkt) & Co. 
KG, KGaA

Mischformen

1. Der Gründungsprozess im Detail
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Beispielsfall: Gründung einer

GmbH & Co. KG / UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

1. Schritt: IHK

2. Schritt: Notar

3. Schritt: Bank

4. Schritt: Gewerbebehörde

5. Schritt: Finanzamt

1. Der Gründungsprozess im Detail



1. Schritt: IHK: Beantragung der firmenrechtlichen 
Stellungnahme

Firma ist der Name eines Kaufmanns.

Kriterien:
• Unterscheidungskraft und damit einhergehende 

Kennzeichnungswirkung (Irreführungsverbot), 
• Ersichtlichkeit des Gesellschaftsverhältnisses und 
• Offenlegung der Haftungsverhältnisse.

Unzulässige Firmenbestandteile: z. B. 
• Steuerberatungsgesellschaft
• & Partner

1. Der Gründungsprozess im Detail
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1. Schritt: IHK

1. Der Gründungsprozess im Detail
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2. Schritt: Notar

Es sind diverse Unterlagen zu erstellen bzw. einzureichen:

• Firmenrechtliche Stellungnahme der IHK
• Gesellschaftsvertrag GmbH
• Gründungsprotokoll GmbH
• Gesellschafterliste GmbH
• Anmeldung GmbH zum Handelsregister

• Gesellschaftsvertrag Kommanditgesellschaft
• Anmeldung Kommanditgesellschaft zum Handelsregister

1. Der Gründungsprozess im Detail
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2. Schritt: Notar

1. Der Gründungsprozess im Detail

Alternative bei GmbH oder UG (haftungsbeschränkt): 
Gründung mit dem Musterprotokoll

Musterprotokoll für die Gründung einer Einpersonengesellschaft
UR. Nr. ...............
Heute, den ....................................................................................................................,
erschien vor mir, ............................................................................................................,
Notar/in mit dem Amtssitz in ..........................................................................................,
Herr/Frau ...................................................................................................................................................
1. Der Erschienene errichtet hiermit nach § 2 Abs. 1a GmbHG eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

unter der Firma ........................................................................ mit dem Sitz in ............................................ .
2. Gegenstand des Unternehmens ist ................................................................ .
3. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt ....................... € (i.W. ..................................... Euro) und wird 

vollständig von Herrn/Frau ........................................................................ (Geschäftsanteil Nr. 1) 
übernommen. Die Einlage ist in Geld zu erbringen, und zwar sofort in voller Höhe/zu 50 Prozent sofort, im 
Übrigen sobald die Gesellschafterversammlung ihre Einforderung beschließt.

4. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird Herr/Frau  ............................................................, geboren 
am ..................................., wohnhaft in ..........................................................................., bestellt. Der 
Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs befreit.



5. Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten bis zu einem Gesamtbetrag von 300 €, 
höchstens jedoch bis zum Betrag ihres Stammkapitals. Darüber hinausgehende Kosten trägt der 
Gesellschafter.

6. Von dieser Urkunde erhält eine Ausfertigung der Gesellschafter, beglaubigte Ablichtungen die Gesellschaft 
und das Registergericht (in elektronischer Form) sowie eine einfache Abschrift das Finanzamt -
Körperschaftsteuerstelle -.

7. Der Erschienene wurde vom Notar/von der Notarin insbesondere auf Folgendes hingewiesen: ..............

Bedingungen für das Musterprotokoll:
• max. 3 Gesellschafter, davon nur 1 Geschäftsführer
• keine Abweichungen zulässig

Nachteile des Musterprotokolls:
Befreiung von § 181 BGB, keine Regelungen zu Kündigung, 
Einziehung, Verkauf der Geschäftsanteile, Erbfolge, 
Wettbewerbsverbot.

1. Der Gründungsprozess im Detail
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Was wird alles im Gesellschaftsvertrag geregelt?

u. a. 
• § 1 Firma und Sitz
• § 2 Gegenstand der Gesellschaft
• § 3 Stammkapital, Geschäftseinlage
• § 4 Geschäftsjahr 
• § 5 Geschäftsführer und Geschäftsführung
• § 6 Vertretung
• § 7 Wettbewerbsverbot
• § 9 Gesellschafterbeschlüsse
• § 10 Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung
• § 11 Einziehung des Geschäftsanteils 
• § 13 Austritt und Tod eines Gesellschafters

1. Der Gründungsprozess im Detail

2. Schritt: Notar
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2. Schritt: Notar
Welche Rolle hat der Notar im Gründungsprozess?

Notarkosten:

Kosten Kapitalgesellschaft

GmbH generell: 530 € bis 600 € bei Nutzung individueller Verträge (Gesellschaftsvertrag, GF-
Bestellung und Beglaubigung Gesellschafterliste, Anmeldung zum Handelsregister) 

Ein-Personen-GmbH/UG: ca. 150 € bei Nutzung des Musterprotokolls 

Hinzu kommt Eintragung in das Handelsregister (ca. 100 €), Veröffentlichung und Kosten der 
Verträge

Kosten Personengesellschaft

Sofern Anmeldung beim Handelsregister: notwendig nur Beglaubigung

1. Der Gründungsprozess im Detail
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3. Schritt: Bank
• Zur Beschleunigung beim Notar Kopien der Urkunden fertigen lassen.

• Damit dann zur Bank, und für jede Gesellschaft ein Konto eröffnen.

• Erbringung der Stammeinlage und Kommanditeinlage.

• Notar überzeugt sich von der ordnungsgemäßen Erbringung der 
Stammeinlage und sendet die Unterlagen an das Registergericht.

• Registergericht prüft Unterlagen und trägt die Unternehmen in das 
Handelsregister ein.

àVorsicht vor unseriösen Datenbankofferten, 

die als Rechnungen „getarnt“ sind!!!

1. Der Gründungsprozess im Detail
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4. Schritt: Gewerbebehörde

1. Der Gründungsprozess im Detail

Handelt es sich um ein erlaubnispflichtiges oder 
überwachungsbedürftiges Gewerbe?

z. B. 
• Betrieb von Schank- und Speisewirtschaften
• Betrieb von Taxiunternehmen
• Finanzdienstleister
• Handwerk
• Makler
• Pflegedienste
• Tätigkeiten im Bewachungsgewerbe
• Versicherungsvermittler
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4. Schritt: Gewerbebehörde

Teilweise auch 
online möglich.

1. Der Gründungsprozess im Detail



Definition in § 18 EStG:

Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständig ausgeübte 
wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder 
erzieherische Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit der Ärzte, 
Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, 
Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte, 
vereidigten Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, 
Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, 
Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. Ein Angehöriger eines freien 
Berufs im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuflich tätig, wenn 
er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte bedient; 
Voraussetzung ist, dass er auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend 
und eigenverantwortlich tätig wird.

Exkurs: Freiberufler

1. Der Gründungsprozess im Detail
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5. Schritt: Finanzamt

Formulare:

• Fragebogen zur steuerlichen Erfassung (Achtung: unterschiedliche 
Formulare)

Bei Bedarf:

• Dauerfristverlängerung 

• Lastschriftverfahren

• (Ev. Vollmachten)

à Ergebnis: Erteilung Steuernummer und USt.-ID-Nr.

Festsetzung der Vorauszahlungen

1. Der Gründungsprozess im Detail



1. Der Gründungsprozess im Detail

-20-

Fragebogen

Dauerfristverlängerung



Übersicht
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Ertragsteuern

Die relevanten Steuern:
• Gewerbesteuer
• Körperschaftsteuer
• Einkommensteuer

2. Ertragsteuern
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Gewerbesteuer
• Steuerpflicht: Jeder im Inland betriebene Gewerbebetrieb
• Besteuerungsgrundlage = Gewerbeertrag

Ausgangswert: Gewinn/Verlust lt. EStG/KStG
+ Hinzurechnungen (§ 8 GewStG) sofern > 100.000 €
- Kürzungen (§ 9 GewStG)
- Gewerbeverlust (§ 10a GewStG Verlustvortrag!)
= vorläufiger Gewerbeertrag
- Freibetrag natürl. Personen/PersGes 24.500 €
= verbleibender Betrag
x 3,5 % Steuermesszahl = Steuermessbetrag
x Hebesatz der Gemeinde
= Gewerbesteuer

2. Ertragsteuern
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Gewerbesteuer

• Bei Einzelunternehmen bzw. Personengesellschaften:
Anrechnung der GewSt auf die ESt gem. § 35 (1) EStG
3,8-fache des (anteiligen) GewSt-Messbetrages bzw. bei 
niedrigerem Hebesatz des gezahlten Betrages.

• Keine Gewerbesteuer für freiberufliche Tätigkeit.
• Bei Kapitalgesellschaften Definitivbelastung.

2. Ertragsteuern
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2. Ertragsteuern
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Körperschaftsteuer
• „Einkommensteuer der juristischen Personen“ (z.B. AG, GmbH, 

UG (haftungsbeschränkt))

• Bemessungsgrundlage = zu versteuerndes Einkommen
Ermittlung gem. Schema KStG

• Körperschaftsteuertarif = 15 % des zu versteuernden 
Einkommens

2. Ertragsteuern
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2. Ertragsteuern

Einkommensteuer
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Sieben Einkunftsarten
• Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
• Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
• Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
• Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
• Einkünfte aus Kapitalvermögen,
• Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
• sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 (z. B. Renten, Unterhaltsleistungen).



Steuerbelastungsvergleich 

a) laufende Besteuerung
b) bei Veräußerung

2. Ertragsteuern
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2. Ertragsteuern 
a. laufende Besteuerung, Geringsteuersatz 15%

Personengesellschaft 2015

Gewinn 100,00

- GewSt (400%, keine BA) 14,00

=Gewinn n. GewSt 86,00

= Gewinn n. Steuern 86,00

Steuerbelastung 14,00

-Est (15%) 15,00

+ GewSt-Anr. (380%) 13,30

Verbleibende ESt 1,70

- Soli 0,09

Einkünfte n. Steuern 84,21

Steuerbelastung 15,79

Kapitalgesellschaft 2015

Gewinn 100,00

- GewSt (400%, keine BA) 14,00

=Gewinn n. GewSt 86,00

- KSt (15%) 15,00

- Soli 0,83

= Th./Dividende 70,17

Steuerbelastung 29,83

Dividende 70,17

- ESt (Teileinkünfteverfahren, 60 %) 6,31

- Soli 0,35

Einkünfte n. Steuern 63,51

Steuerbelastung 36,49



2. Ertragsteuern 
a. laufende Besteuerung, Normalsteuersatz 30%

-30-

Personengesellschaft 2015

Gewinn 100,00

- GewSt (400%, keine BA) 14,00

=Gewinn n. GewSt 86,00

= Gewinn n. Steuern 86,00

Steuerbelastung 14,00

-Est (30%) 30,00

+ GewSt-Anr. (380%) 13,30

Verbleibende ESt 16,70

- Soli 0,92

Einkünfte n. Steuern 68,38

Steuerbelastung 31,62

Kapitalgesellschaft 2015

Gewinn 100,00

- GewSt (400%, keine BA) 14,00

=Gewinn n. GewSt 86,00

- KSt (15%) 15,00

- Soli 0,83

= Th./Dividende 70,17

Steuerbelastung 29,83

Dividende 70,17

- ESt (Teileink.verfahren, 60 %) 12,63

- Soli 0,69

Einkünfte n. Steuern 56,85

Steuerbelastung 43,15
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2. Ertragsteuern 
a. laufende Besteuerung, Spitzensteuersatz 45%

Personengesellschaft 2015

Gewinn 100,00

- GewSt (400%, keine BA) 14,00

=Gewinn n. GewSt 86,00

= Gewinn n. Steuern 86,00

Steuerbelastung 14,00

-Est (45%) 45,00

+ GewSt-Anr. (380%) 13,30

Verbleibende ESt 31,70

- Soli 1,74

Einkünfte n. Steuern 52,56

Steuerbelastung 47,44

Kapitalgesellschaft 2015

Gewinn 100,00

- GewSt (400%, keine BA) 14,00

=Gewinn n. GewSt 86,00

- KSt (15%) 15,00

- Soli 0,83

= Th./Dividende 70,17

Steuerbelastung 29,83

Dividende 70,17

- ESt (Abgeltungsteuer, 25 %) 17,54

- Soli 0,96

Einkünfte n. Steuern 51,67

Steuerbelastung 48,33
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Ergebnis: Vorteil Personengesellschaft

àBehandlung von Verlusten

Steuerbelastung im Vergleich

2. Ertragsteuern 
a. laufende Besteuerung

Jahr 2015

Einkommensteuersatz 15% 30% 45%

Kapitalgesellschaft 36,5 43,15 48,33

Personengesellschaft 15,79 31,62 47,44

Differenz - 56,75% - 26,75% - 1,84%



Gewinn 100,00
- GewSt (400%) 14,00
= Gewinn n. GewSt 86,00
- Est (28,25%) 28,25
+ GewSt-Anr. (380%) 13,30
- Soli 0,82
= Gewinn n. Steuern 70,23

Personengesellschaft 

Steuerbelastung: 29,77

Ausschüttung 70,23
- Est (25%) 17,56
- Soli 0,97
Einkünfte n. Steuern 51,70
Steuerbelastung: 48,30

2. Ertragsteuern 
a. laufende Besteuerung, Thesaurierungsbegünstigung
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2. Ertragsteuern 
a. laufende Besteuerung, Behandlung von Dividenden

Kalenderjahr 2015
Gesellschafter nat. Person KapG

Beteiligung im PV im BV
Gewinn der ausschüttenden 
Kapitalgesellschaft

100,00 € 100,00 € 100,00 €

Steuern auf 
Gesellschaftsebene

29,83% 29,83% 29,83%

(steuerbare) Dividende 70,17 € 70,17 € 70,17 €
steuerpflichtige Dividende 70,17 € (100%) 42,10 € (60%) 3,51 € (5%)

Steuern auf Gesellschafter-
ebene mit Spitzensteuersatz

17,54 € (25%) 18,95 € (45%) 0,53 € (15% 
KSt)

SolZ 5,5% 0,96 € 1,04 € 0,03 €
steuerliche Gesamtbelastung 48,33 € 49,82 € 30,39 €
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Steuerbelastungsvergleich 

a) laufende Besteuerung
b) bei Veräußerung

2. Ertragsteuern
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Steuerpflichtig: 

Veräußerungspreis
./. evtl. Veräußerungskosten
./.   Buchwert des Unternehmens

Veräußerungsgewinn

Gewinne und Verluste aus der 
Veräußerung gehören zu den 
Einkünften aus Gewerbebetrieb

Steuerliche Begünstigung:

• Fünftelregelung §§ 16, 34 Abs. 1 
EStG 

oder auf Antrag
• 56 % des durchschnittlichen 

Steuersatzes §§ 16, 18 Abs. 3,        
34 Abs. 3 EStG

• Besonderer Freibetrag nach § 16 
Abs. 4 EStG (45.000 €; 
Abschmelzungsgrenze: 136.000 €)

Voraussetzungen:
Vollendung des 55. Lebensjahres oder
dauernd berufsunfähig und
Begrenzung des Gewinns auf 5 Mio. €
Mindeststeuersatz 15%
Begünstigung nur einmal im Leben

2. Ertragsteuern 
b. Besteuerung bei Veräußerung, Personengesellschaft
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Anteile an Kapitalgesellschaften

ab 2009 Teileinkünfteverfahren
Steuerpflichtig ist 60 % des Veräußerungsgewinn, 
§ 3 Nr. 40 c EStG; Kosten im Zusammenhang mit der Veräußerung nur zu 60 % 
abziehbar
Keine Steuervergünstigung nach § 34 EStG
Freibetrag von 9.060 € für 100 % Anteile, sonst anteilig
Abschmelzungsgrenze FB ab 36.100 € (d.h. ab 45.160 € entfällt der FB)
Mindestbeteiligung von 1 % (sonst evtl. § 23 EStG)
Ist Veräußerer selbst Kapitalgesellschaft, ist der Veräußerungsgewinn 
bis auf 5 % steuerfrei (§ 8b Abs. 2 S. 1 KStG).

2. Ertragsteuern 
b. Besteuerung bei Veräußerung, Kapitalgesellschaft
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Personengesellschaft
Ermittlung der außerordentlichen Einkünfte nach § 34 EStG

€ €

Veräußerungsgewinn nach §16 EStG 400,00 400,00

./. Freibetrag nach § 16 (4) EStG 0,00 0,00

= steuerpfl. Veräußerungsgewinn 400,00 400,00

Bemessungsgrundlage nach § 34 (1) EStG 400,00 400,00

Steuersatz 42 % 168,00

Steuersatz 56 % v. 42 % = 23,52 % 94,08

Gesamtsteuerbelastung 168,00 94,08

2. Ertragsteuern 
b. Besteuerung bei Veräußerung, Personengesellschaft
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Kapitalgesellschaft
Beteiligung > 1 % im Privatvermögen

€

Veräußerungsgewinn 400,00

Teileinkünfteverfahren:

steuerpfl. Veräußerungsgewinn 60 % 240,00

ESt 42 % 100,80

SolZ 5,5 % 5,54

Gesamtsteuerbelastung 106,34

2. Ertragsbesteuerung
b. Besteuerung bei Veräußerung, Kapitalgesellschaft
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Übersicht

1. Der Gründungsprozess im Detail
2. Ertragsteuern
3. Verkehrsteuern
4. Buchführung und Controlling
5. Zusammenfassung



• Wirkungsweise: Allphasensteuer, Mehrwertsteuer mit 
Vorsteuerabzug.

• Wer? Jeder Unternehmer
• Wie? Grundsätzlich elektronisch à www.elster.de
• Wann? Grundsätzlich am 10. des Folgemonats (+1 Monat bei 

Dauerfristverlängerung)
• In Neugründungsfällen grundsätzlich monatliche Abgabe der 

Umsatzsteuervoranmeldung in den ersten beiden 
Kalenderjahren.

3. Verkehrsteuern

Umsatzsteuer
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Abgabefristen der USt.-Voranmeldung

Umsatzsteuerzahllast im 
vorangegangenen Kalenderjahr   Voranmeldungszeitraum   

≤ 1.000 € jährliche Abgabe der Voranmeldungen    
≤ 7.500 € und > 1.000 €
(Grundsatz)     quartalsweise Abgabe der Voranmeldungen    

> 7.500 € monatliche Abgabe der Voranmeldungen    

> ./. 7.500 €
Wahlrecht des Unternehmers die Voranmeldungen 
monatlich abzugeben

Neugründungsfälle   
monatliche Abgabe der Voranmeldungen in den ersten 
beiden Kalenderjahren

3. Verkehrsteuern
a) Abgabefristen
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3. Verkehrsteuern
b) Prüfschema
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Möbelhaus M Abnehmer ALieferung

D DSchrank

80,00 €
+15,20 € 19% USt

:
95,20 €

Fiskus

15,20 €

80,00 €

• Lieferung oder sonstige Leistung, ü

• gegen Entgelt, ü

• durch einen Unternehmer, ü

• im Rahmen seines Unternehmens,  ü

• im Inland. ü

3. Verkehrsteuern
b) Prüfschema, Beispiel
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ermäßigter Steuersatz: 7%

alle Gegenstände in Anlage 2 zum UStG

z.B. Lebensmittel, Bücher und Zeitschriften, Kunstgegenstände...

Steuerbefreiung: §§ 4 und 4b UStG
z.B. für Umsätze...

- eines Arztes und sonstiger Heilberufe
- bestimmter Einrichtungen der Gemeinde: Theater, Tierpark...
- aus der Gewährung und Vermittlung von Krediten
- Ausfuhrlieferungen, innergemeinschaftliche Lieferungen

3. Verkehrsteuern
c) Steuerermäßigte und steuerfreie Umsätze
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3. Verkehrsteuern
d) Musterrechnung
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Ø auch in elektronischer 
Form möglich.

Muster auf 
www.unkelbach-
treuhand.de 



• Deutliche Vereinfachung durch das Steueränderungsgesetz 2011
• Rechnungsformat z. B. direkt in einer E-Mail, .doc, .xml, .pdf,…
• Übermittlung z. B. als Anhang (ohne Signatur), Web-Download, …
• Zustimmung des Empfängers erforderlich (ausdrücklich oder 

konkludent).
• Die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres 

Inhalts und ihre Lesbarkeit müssen gewährleistet werden.
• Innerbetriebliches Kontrollverfahren

3. Verkehrsteuern
e) Elektronische Rechnung
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Bestandteil Kleinbetragsrechnung Rechnung

Vollständiger Name und vollständige Anschrift des 
leistenden Unternehmens

X X

Vollständiger Name und vollständige Anschrift des 
Leistungsempfängers

- X

Steuer- oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des 
leistenden Unternehmers

- X

Ausstellungsdatum der Rechnung X X

Rechnungsnummer - X

Menge und Art der gelieferten Gegenstände bzw. Umfang 
und Art der sonstigen Leistung

X X

Zeitpunkt der Lieferung bzw. sonstigen Leistung
Entgelt aufgeschlüsselt

- X

Entgelt - aufgeschlüsselt Entgelt & Steuerbetrag in einer 
Summe

X

Anzuwendender Steuersatz X X

Anforderung Kleinbetragsrechnung (brutto <= 150 €) versus Rechnung

3. Verkehrsteuern
f) Kleinbetragsrechnung
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Die Kleinunternehmerregelung

Die für Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG 
geschuldete Umsatzsteuer wird von Unternehmern, die im 
Inland oder in den in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebieten 
ansässig sind, nicht erhoben wenn der Umsatz zuzüglich der 
darauf entfallenden Steuer im vorangegangenen Kalenderjahr 
17 500 € nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 
50 000 € voraussichtlich nicht übersteigen wird. 

Zu beachten: 
– Welche Umsätze zählen zum Gesamtumsatz, bzw. welche 

nicht.
– Umsätze im Erstjahr anteilig.

3. Verkehrsteuern
g) Kleinunternehmerregelung
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Rechtsfolgen

• Nach § 19 Abs. 1 UStG ist die Steuer, die ein im Inland […] 
ansässiger Kleinunternehmer für seine steuerpflichtigen 
Umsätze schuldet, nicht zu erheben. 

• Kleinunternehmer dürfen keine Rechnungen mit gesondertem 
Steuerausweis schreiben und besitzen kein Recht auf 
Vorsteuerabzug. 

• Keine Abgabe der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung.
• Verzicht auf Kleinunternehmerregelung möglich, bindet für 5 

Kalenderjahre.

3. Verkehrsteuern
g) Kleinunternehmerregelung
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Abschluss der Gründungsprozedur und Übergang 
in die laufende Buchhaltung

• Erläuterung der monatlichen BWA, SUSA, Controllingreport
• Erläuterung Kassenbuch
• Erläuterung Fahrtenbuch
• Reisekostenabrechnung

Vorlagen zum Download auf www.unkelbach-treuhand.de
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Nach der Gründung…
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Übersicht

1. Der Gründungsprozess im Detail
2. Ertragsteuern
3. Verkehrsteuern
4. Buchführung und Controlling
5. Zusammenfassung



Rechnungswesen

Externes Rechnungswesen 
(Außenbereich)

Finanzbuchführung (FiBu)
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung)

Internes Rechnungswesen 
(Innenbereich)

Controlling
Betriebsbuchführung

Selbstkostenrechnung 
(Preiskalkulation)

4. Buchführung und Controlling
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Buchführungspflicht nach Handelsrecht:
Jeder Kaufmann!

• Istkaufleute deren Gewerbebetrieb ein nach Art und Umfang einen in 
kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 
erfordert.

• Kannkaufleute Kleingewerbetreibende, die sich freiwillig ins Handelsregister 
eintragen lassen

• Formkaufleute (z.B.: OHG, KG, GmbH & Co KG, GmbH, AG, KGaA)

Ausnahme: Einzelkaufleute mit
Umsatz < 500.000 €

und Gewinn < 50.000 €
an 2 aufeinanderfolgenden Stichtagen.
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Buchführungspflicht nach Abgabenordnung:

• Alle Kaufleute die schon nach Handelsrecht 
Buchführungspflichtig sind.

• Gewerbetreibende mit p.a.

Umsatz > 500.000 €
oder Gewinn > 50.000 €

Ausnahmen:
• Alle, die ihre Gewinnermittlung nach § 4 (3) EStG machen (4/3-Rechner)

– Freiberufler
– Kleingewerbetreibende, die keine Bücher führen
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Gewinnermittlung nach § 4 (3) EStG
Einnahmeüberschussrechnung (EÜR)

Betriebseinnahmen
- Betriebsausgaben
= Gewinn/Verlust

Zufluss-/ Abflussprinzip!
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4. Buchführung und Controlling

Buchführung nach HGB

„Doppelte“ Buchführung: Soll an Haben
(Keine Buchung ohne Gegenbuchung!)

Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung (GOB):

Grundprinzipien: Wahrheit
Klarheit

• Keine Buchung ohne Beleg



Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung)

-57-
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Jahresabschluss Bilanz
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Gewinn-und Verlustrechnung
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4. Buchführung und Controlling



Controlling

Hauptaufgabe:
Planung, Steuerung und Kontrolle aller Unternehmensbereiche.

Im Controlling laufen die Daten des Rechnungswesen und 
anderer Quellen zusammen.

Das Controlling hat zum Ziel, dass mithilfe der gewonnenen 
Informationen die richtigen unternehmerischen Entscheidungen 
getroffen werden.
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4. Buchführung und Controlling



Planung
Langfristige Unternehmensplanung (strategisch)
Wohin soll sich das Unternehmen langfristig entwickeln?
Planung von entsprechend konkreten Maßnahmen! (operativ)

Steuerung
Controlling ist zuständig für die "Marschroute" des Unternehmens.
Instrumente des Controlling-Systems ähnlich wie Instrumente im Cockpit eines 
Flugzeugs. Der Pilot gibt Ziel-Werte in das Navigationssystem ein, die er dann 
laufend mit den Ist-Werten abgleichen muss. Je nach Position muss er dann 
den Kurs korrigieren.

Kontrolle
Feststellung, ob die gesteckten Ziele erreicht worden sind oder nicht, wo man 
Abweichungen von diesen Zielen erkennen kann und welches die Gründe für 
diese Abweichungen sind. 

4. Buchführung und Controlling
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4. Buchführung und Controlling
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4. Buchführung und Controlling
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4. Buchführung und Controlling
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5. Zusammenfassung
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• Die Gründungsprozedur ist abhängig von der gewählten Rechtsform. Hierfür 
genügend Zeit einplanen.

• Für die Ertragsteuerbelastung ist ein individueller Belastungsvergleich 
notwendig. Tendenziell aber in der Startphase (Verlust bzw. geringer 
Gewinn) Personengesellschaft.

• Bei der Umsatzsteuer prüfen ob Kleinunternehmerregelung möglich ist. 
Vorsicht insbesondere bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen oder 
Lieferungen.

• Je nachdem ob ein Gewerbe oder Freiberuflichkeit vorliegt: Auswirkung auf 
Buchführungspflicht; ggfs. kommt 4/3-Rechnung in Frage.

• Controlling braucht jedes Unternehmen. 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Unkelbach Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Gartenstraße 30
79098 Freiburg

Telefon 0761/385420
Fax 0761/3854277

e-mail: info@unkelbach-treuhand.de 

Die Seminarinhalte dienen lediglich der unverbindlichen Information. Sie sind für die individuelle Beratung 
daher weder bestimmt, noch geeignet. Es wird keine Gewähr und somit auch keine Haftung für die 
Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und Darstellungen übernommen.
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Referent:
Dr. Philipp Unkelbach
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Fachberater für Internationales Steuerrecht

ph.unkelbach@unkelbach-treuhand.de
www.unkelbach-treuhand.de

mailto:info@unkelbach-treuhand.de
mailto:ph.unkelbach@unkelbach-treuhand.de
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Unsere Leistungen im Bereich der 
Existenzgründungsberatung

• Prüfung der Geschäftsidee auf Umsetzbarkeit
• Gemeinsame Erarbeitung eines Konzeptes
• Erstellung von genau durchdachten Businessplänen
• Beratung bei der Wahl der Rechtsform
• Beratung hinsichtlich Gründungsförderungen
• Unterstützung bei Finanzierungsfragen und

Gesprächen mit der Bank

Weitere Informationen für Existenzgründer und 
kostenloser Newsletter auf 
www.unkelbach-treuhand.de


